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Anlage A 2.2.1.1/1 
 
Zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 
 
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes: 
 
1 Zu Abschnitt 1 
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sind mindestens entsprechend der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie für 
Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) zu befestigen.  
Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 
anzuwenden. 
 
2 Hinweisschilder 
2.1 Hinweisschilder für Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift "Feuerwehrzufahrt", die Schilder für Aufstell- 
oder Bewegungsflächen die Aufschrift "Flächen für die Feuerwehr".  
Die Hinweisschilder für Flächen für die Feuerwehr müssen der DIN 4066:1997-07 entsprechen; die Hinweisschilder 
"Feuerwehrzufahrt" müssen eine Größe von mindestens B/H = 594/210 mm haben und von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus erkennbar sein. Flächen für die Feuerwehr müssen eine jederzeit deutlich sichtbare 
Randbegrenzung haben. 
 
2.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzulässig, wenn diese Zufahrten 
amtlich gekennzeichnet sind. 
Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im öffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Feuerwehrzufahrt 
notwendig, so muss das Hinweisschild "Feuerwehrzufahrt" von der zuständigen Behörde gekennzeichnet sein 
(amtliches Hinweisschild). 
Anstelle des amtlichen Hinweisschildes "Feuerwehrzufahrt" kann die zuständige Behörde die Aufstellung des 
Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild "Feuerwehrzufahrt" anordnen (Schutzzone 
im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO). 
 
2.3 Bei Anordnung von Außenwandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen an Gebäuden der 
Gebäudeklassen 4 und 5 sind die Anforderungen gemäß Abschnitt 6.3 der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.4 bekannt 
gemachten technischen Regel zu beachten. 
 
Anlage A 2.2.1.3/1  
 
Gegenstand der Technischen Baubestimmung sind nur die klassifizierten Baustoffe und Bauarten für Bauteile, die 
zur Erfüllung der Anforderungen gemäß technischer Regel A 2.2.1.2 erforderlich sind. 
 
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes: 
 
Zu Abschnitt 4.2 
Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben 
nachträglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unberücksichtigt, soweit die 
Beschichtungen vollständig ohne Hohlräume auf nichtbrennbarem Untergrund aufgebracht sind. 
 
 
Zu Abschnitt 10.5.6 
Absatz 3 ist für Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5 nicht anzuwenden. 
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